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§ 1 Grundsätze 
 
(1) Die Stadt Braunschweig fördert im Rahmen der jährlich 

verfügbaren Städtebauförderungsmittel Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an privaten Ge-
bäuden und Freiflächen sowie Maßnahmen zur Wohnum-
feldverbesserung. Die Förderung verfolgt den Zweck Be-
hebung von Mängeln und Missständen an Gebäuden, der 
Ortsbildpflege und der Wohnumfeldverbesserung. 

(2) Diese Richtlinie beinhaltet Maßstäbe für die Festsetzung 
eines Kostenerstattungsbetrages für die Förderung von 
Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsrecht (ent-
sprechend Nr. 5.3.3.1 R-StBauF). 

(3) Grundlage bildet die Städtebauförderungsrichtlinie des 
Landes Niedersachsen (R-StBauF) in der jeweils gelten-
den Fassung. 

(4) Der Geltungsbereich dieser Richtlinie ist auf das förmlich 
festgelegte Sanierungsgebiet „Westliches Ringgebiet – 
Soziale Stadt“ (vgl. Lageplan Anlage 1) begrenzt. 

§ 2 Begriffe 
 
(1) Maßnahmen im Sinne dieser Richtlinie sind insbesondere 

die Modernisierung zur Beseitigung von Missständen und 
die Instandsetzung zur Behebung von Mängeln von Ge-
bäuden im Sinne des § 177 Baugesetzbuch (BauGB) so-
wie weitere bauliche oder andere Maßnahmen, etwa auf 

Freiflächen. Maßnahmen können in Maßnahmenabschnit-
te zeitlich unterteilt werden.  

(2) Entfällt. 

(3) Förderung im Sinne dieser Richtlinie ist die indirekte För-
derung durch Ermöglichung einer erhöhten Steuerab-
schreibung ebenso wie die direkte Förderung durch Ge-
währung von Zuwendungen in Form von verlorenen Zu-
schüssen. 

(4) Förderungsvereinbarung im Sinne dieser Richtlinie ist ein 
öffentlich-rechtlicher Vertrag gemäß §§ 54 ff. des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) zur Regelung der 
durchzuführenden Maßnahmen und der Förderung. Im 
Rahmen der Modernisierung und Instandsetzung wird 
auch der Titel Modernisierungsvertrag und Instandset-
zungsvertrag verwendet. 

§ 3 Förderungsfähige Maßnahmen und Kosten 

(1) Förderungsfähig sind nur solche Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen i. S. d. § 2 (1) und (2) an 
Gebäuden, die zur umfassenden Beseitigung von Mängeln 
und Missständen i. S. d. § 177 beitragen. Weiterhin förde-
rungsfähig sind Maßnahmen zur Verbesserung der Ener-
gieeinsparung sowie auf Freiflächen zur Verbesserung des 
Wohnumfeldes. Insbesondere müssen diese Maßnahmen 
im Einklang mit der Städtebauförderungsrichtlinie des 
Landes Niedersachsen stehen. 

(2) Den Grundsätzen des fachgerechten Bauens sowie even-
tuellen Belangen der Denkmalpflege ist Rechnung zu tra-
gen. 

(3) Grundsätzlich müssen nach erfolgter Modernisierung bzw. 
Instandsetzung sämtliche Mängel und Missstände i. S. d. 
§ 177 BauGB beseitigt sein; insbesondere sollen auch 
einzelne, bereits vorhandene städtebauliche Missstände 
durch die Maßnahmen nicht gefestigt werden. 

(4) Typische förderungsfähige Maßnahmen im Sinne dieser 
Richtlinie sind insbesondere 

 Maßnahmen zur umfassenden Modernisierung bzw. 
Instandsetzung von Gebäuden; 

 Maßnahmen zur Erhaltung, Erneuerung und funkti-
onsgerechten Verwendung an Gebäuden mit beson-
derer geschichtlicher, künstlerischer oder städtebau-
licher Bedeutung; 

 Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung auf pri-
vaten Flächen, wenn 
- die Maßnahme im Zusammenhang mit der direk-

ten Gebäudefunktion steht (z. B. Fahrradabstell-
anlagen, Müllsammelplätze, Wege, barrierefreie 
Gestaltung) und im Zuge der eigentlichen Ge-
bäudesanierung durchgeführt wird, oder 
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- die Fläche dauerhaft für eine öffentliche Nutzung 
zur Verfügung steht (z. B. Spielplätze) und diese 
vertraglich abgesichert ist, oder 

- die Maßnahmen einer ökologischen Aufwertung 
dienen und öffentlich wirksam sind (z. B. Begrü-
nung, wasserdurchlässige Wegeführung, Boden-
entsiegelung für Vegetations- oder naturnahe 
Wasserflächen i. S. des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung). 

(5) Die Aufteilung einer Maßnahme in Maßnahmenabschnitte 
ist innerhalb eines tragfähigen Gesamtkonzepts zulässig. 
Nicht zulässig ist der Abschluss mehrerer aufeinander fol-
gender Modernisierungs- und Instandsetzungsvereinba-
rungen für Teile derselben Maßnahme (Gebäude).  

(6) Nicht förderungsfähig sind alle Arten von Instandhal-
tungsmaßnahmen sowie Teilmaßnahmen, die trotz fachge-
rechter Ausführung der Einzelmaßnahme zu einer Verfes-
tigung von vorhandenen städtebaulichen Missständen füh-
ren. 

(7) Entfällt. 

(8) Falls eine Mehrwertsteuererstattung in Anspruch genom-
men werden kann, wird die Mehrwertsteuer bei den förde-
rungsfähigen Maßnahmenkosten nicht berücksichtigt. 

(9) Sämtliche Förderungsarten nach dieser Richtlinie sind 
nachrangig. Andere verfügbare öffentlich-rechtliche För-
dermittel anderer Programme – insbesondere die der Nie-
dersächsischen Wohnungsbauförderung – sind vorrangig 
einzusetzen. Die förderungsfähigen Maßnahmenkosten 
werden bei einer Bezuschussung um die einzusetzenden 
Drittmittel reduziert. 

(10) Der Einsatz von Städtebauförderungsmitteln und Wohn-
raumförderungsmitteln für dasselbe Gebäude kommt 
grundsätzlich nicht in Betracht. Wohnraumförderungs- und 
Städtebauförderungsmittel können nur in dem Sinne kom-
biniert werden, dass Städtebauförderungsmittel für das 
bauliche Umfeld (Straßen, Plätze, Freiflächen, Gemeinbe-
darfseinrichtungen etc.) eingesetzt werden und Wohn-
raumförderungsmittel für das Gebäude als solches. 

§ 4 Eigenleistungen 

(1) Angemessene Arbeitsleistungen privater Eigentü-
mer*innen gehören zu den zuwendungsfähigen Baukos-
ten. Diese werden nicht über einen Betrag in Höhe von 
12 EUR je Stunde und nicht über 30% der sonstigen zu-
wendungsfähigen Ausgaben berücksichtigt. Eigentü-
mer*innen haben die erbrachten Arbeitsleistungen gegen-
über der Stadt Braunschweig in Form von Stundennach-
weisen schriftlich zu belegen. 

Die Stadt behält sich eine Vor-Ort-Prüfung und einen Ver-
gleich mit den anerkannten Antragsunterlagen vor. 

(2) Leistungen mit dem eigenen Unternehmen der Antragstel-
ler*in gehören zu den zuwendungsfähigen Baukosten. Es 
werden dabei nur solche Leistungen anerkannt, für die das 
eigene Unternehmen qualifiziert ist. Antragsteller*innen 
haben darüber einen entsprechenden geeigneten Nach-
weis zu führen. Die Kosten werden vor Antragstellung auf 
der Grundlage von bepreisten Leistungsverzeichnissen 
(Einheitspreise an der unteren Preisskala) ermittelt. 

(3) Die Stadt Braunschweig behält sich eine Prüfung der 
Kosten und einen Vergleich mit Kostenkenndaten vor. 
Nach Abschluss der Baumaßnahmen müssen die Eigen-
tümer*innen die mit dem eigenen Unternehmen erbrachten 
Leistungen entsprechend nachweisen, erforderlichenfalls 
durch sachliche und rechnerische Prüfung durch das bau-
betreuende Planungsbüro. 

(4) Die Indirekte Förderung durch Steuervergünstigung         
(§ 5 (1)) berücksichtigt laut Gesetz bei Eigenleistung nicht 
die eigene Arbeitsleistung. Hier sind die Materialkosten 
und sonstigen Kosten zum Zweck der Bescheinigung 
nachzuweisen. 

§ 5 Förderungsarten 

(1) Indirekte Förderung durch Steuervergünstigung: 

Die Förderung der Maßnahme kann in der Weise erfolgen, 
dass die Stadt Braunschweig nach Durchführung über die 
Maßnahmenkosten eine gemeindliche Bescheinigung 
ausstellt, die Eigentümer*innen die Inanspruchnahme der 
erhöhten steuerlichen Abschreibungen nach §§ 7h/ 10f 
Einkommensteuergesetz (EStG) ermöglicht. 

(2) Einzelfallbezogene Pauschalförderung: 

Bei einer Zuwendung in Form eines Zuschusses soll 
grundsätzlich eine pauschalierte Förderung von Maßnah-
men unter Verzicht auf eine Einzelfallberechnung erfolgen, 
um möglichst viele Vorhaben fördern zu können. 

(3) Förderung nach Gesamtertragsberechnung: 

Im Einzelfall kann die Förderung durch Ermittlung des Kos-
tenerstattungsbetrages auf Grundlage des jährlichen Ge-
samtertrags erfolgen. Diese Förderung ist insbesondere 
vorgesehen für Maßnahmen an Gebäuden mit herausge-
hobener städtebaulicher oder sozialer Bedeutung. 

(4) Förderung durch Darlehen 

Entfällt. 

§ 6 Indirekte Förderung durch Steuervergünstigung 

(1) Die indirekte Förderung durch Steuervergünstigung ist 
eine von anderen Förderungsarten nach dieser Richtlinie 
unabhängige Förderung. Sie ist geregelt durch Gesetz. Sie 
kann somit mit der Gewährung einer Zuwendung verbun-
den werden; die gemeindliche Bescheinigung weist diese 
Zuwendung dann aus. 

(2) Die in Anspruch genommenen anderen öffentlich-
rechtlichen Fördermittel i. S. d. § 3 (9) sind der Stadt 
Braunschweig zum Zwecke der Bescheinigung nachzu-
weisen. 

(3) Die gemeindliche Bescheinigung zur Vorlage bei den 
Finanzbehörden ist nach Landesrecht kostenpflichtig. 

§ 7 Einzelfallbezogene Pauschalförderung 

(1) Der Regelfördersatz bei Modernisierung und Instandset-
zung sowie bei Maßnahmen der Wohnumfeldverbesse-
rung beträgt 30 % der von der Stadt Braunschweig als för-
derungsfähig ermittelten Modernisierungs- und Instandset-
zungskosten bzw. Maßnahmenkosten. Die Höhe des Zu-
schusses ist auf 30.000 € zuzüglich Baupreisindexsteige-
rung (Höchstgrenze) je Maßnahme begrenzt. 

(2) Davon abweichend können Außenanlagen (z. B. Spielplät-
ze), die nach ihrer Sanierung dauerhaft der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt werden, in Einzelfällen mit Förde-
rungen von bis zu 100% der Maßnahmenkosten bedacht 
werden. In diesen Fällen ist ein Vertrag zwischen der Stadt 
Braunschweig und der Eigentümer*in über die Durchfüh-
rung der Ordnungsmaßnahme und der dauerhaften öffent-
lichen Nutzung zu schließen. 

(3) Bei Gebäuden von geschichtlicher, künstlerischer oder 
städtebaulicher Bedeutung beträgt die Pauschale 40 % 
der berücksichtigungsfähigen Kosten. Die Höhe des Zu-
schusses ist auf 50.000 € zuzüglich Baupreisindexsteige-
rung (Höchstgrenze) je Maßnahme begrenzt. 

(4) Die vorgenannten Höchstgrenzen der Pauschalen sind 
dynamisch gestaltet (Baupreisindexsteigerung). Der 
Höchstbetrag wird jährlich durch die NBank (Fördermittel-
geber) veröffentlicht. 

(5) Anstelle der Auszahlung eines Zuschusses kann zu gege-
bener Zeit die Förderung auch durch Verrechnung des Zu-
schussanspruches mit dem für das Grundstück ggf. ent-
stehenden sanierungsrechtlichen Ausgleichsbetrag nach 
§ 154 BauGB vereinbart werden. Auch hierbei beträgt der 
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Fördersatz 30 % bzw. 40 %, der Zuschuss wird aber be-
grenzt auf die Höhe des Ausgleichsbetrages, so dass ma-
ximal förderungsfähige Kosten in Höhe des 3,33- bzw. 2,5-
fachen des Ausgleichsbetrages bezuschusst werden. Vo-
raussetzung für diesen Förderungsweg ist, dass die Aus-
gleichsbeträge zu gegebener Zeit mit ausreichender Si-
cherheit ermittelt werden können. 

§ 8 Förderung nach Gesamtertragsberechnung 

(1) Die Ermittlung des Kostenerstattungsbetrags erfolgt durch 
Berechnung auf der Grundlage des jährlichen Gesamter-
trags (Gesamtertragsberechnung) Nr. 5.3.3.1 Absatz 5 c) 
R-StBauF. 

(2) Entfällt. 

(3) Entfällt. 

(4) Für Wohnungsbelegungsrechte, die der Stadt Braun-
schweig im Bedarfsfall in der Förderungsvereinbarung ein-
geräumt werden, kann darüber hinaus ein Zuschlag von 
5.000 € pro Wohnung gewährt werden. 

(5) Entfällt. 

(6) Die verfügbaren anderen öffentlich-rechtlichen Fördermittel 
i. S. d. § 3 (9) werden auf die zu bezuschussenden Kosten 
angerechnet. 

§ 9 Entfällt 

§ 10 Antragsverfahren 

(1) Für die Stadt Braunschweig ist ein Sanierungsträger tätig. 
Der Sanierungsträger ist vorrangiger Ansprechpartner für 
Fragen der Förderung. Vor Antragstellung muss eine Bera-
tung durch den Sanierungsträger stattfinden. Hierbei ist u. 
a. festzustellen, ob das Objekt modernisierungs- und in-
standsetzungsbedürftig ist bzw. ob die Maßnahme sonst 
durchführbar und sinnvoll erscheint sowie ob eine kurze 
gutachterliche Stellungnahme oder ein externes (Moderni-
sierungs-)Gutachten erforderlich ist. 

(2) Die Förderung von Maßnahmen bedarf bei allen Förde-
rungsarten (§ 5) der rechtzeitigen vorherigen schriftlichen 
formlosen Antragstellung bei der Stadt Braunschweig. 
Dem Antrag sind aussagefähige Fotos über den derzeiti-
gen Zustand des Objektes, Maßnahmen- und Materialbe-
schreibung, und – soweit vorhanden – Planungsunterlagen 
beizufügen. Anträgen zur Förderung von Maßnahmen, die 
Wohn- oder Gewerbeflächen betreffen, ist bei einer Förde-
rung gemäß § 8 eine Wohn- und Nutzflächenberechnung 
nach DIN 277 beizufügen; bei allen anderen Förderungs-
arten ist eine vereinfachte Wohn- und Nutzflächenberech-
nung ausreichend. 

(3) Über die Art und Höhe der Förderung entscheidet die 
Stadt Braunschweig. 

(4) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung. 

(5) Die Stadt Braunschweig kann, soweit die verfügbaren 
Städtebauförderungsmittel nicht für die Bezuschussung al-
ler grundsätzlich förderungsfähigen Maßnahmen ausrei-
chen, die Auswahlkriterien für zu bezuschussende Projek-
te weiter eingrenzen. 

Als Kriterien können hierbei insbesondere dienen die zeit-
liche Reihenfolge des Antragseinganges, der Grad der 
positiven sozialen, städtebaulichen, ökologischen oder re-
gionalwirtschaftlichen Auswirkungen des Projektes sowie 
die relative Bedürftigkeit des/der Antragsteller*in, die sich 
aus der wirtschaftlichen, persönlichen oder sozialen Situa-
tion ergeben kann. 

Besonders begrüßt werden darüber hinaus Maßnahmen, 
die den Belangen des Umweltschutzes, des ressourcen-
schonenden und stilgerechten Bauens Rechnung tragen. 

(6) Die Förderung wird vereinbart durch Abschluss einer 
Förderungsvereinbarung im Sinne des § 2 (4). Sie wird 
geschlossen zwischen der Stadt Braunschweig und 
dem/der Eigentümer*in. 

§ 11 Bindungen und Bedingungen 

(1) Für sämtliche Förderungsarten nach § 5 sind folgende 
wesentliche Bindungen und Bedingungen in der Förde-
rungsvereinbarung festzulegen: 

a) Der/Die Eigentümer*in verpflichtet sich zur zügigen 
und zweckgerechten Durchführung der Maßnah-
men auf der Grundlage einer mit der Stadt Braun-
schweig abgestimmten Planung. 

b) Die fachgerechte Durchführung der Maßnahme ist 
in geeigneter Form nachzuweisen; die Nachweis-
form soll in der Förderungsvereinbarung konkreti-
siert werden. 

c) Entfällt. 
d) Entfällt. 
e) Aus wichtigem Grund, insbesondere bei gravieren-

dem Vertragsverstoß durch den/die Eigentümer*in, 
kann der Vertrag gekündigt werden. 

Für die Dauer von 10 Jahren nach Abschluss der Moder-
nisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ist festzule-
gen: 

f) Eine Begrenzung der Nettokaltmiete für vermietete 
bzw. zu vermietende Wohnungen nach dem Miet-
preisspiegel der Stadt Braunschweig bzw. – bei ggf. 
Fortfall dieses Mietpreisspiegels – nach ortsüblicher 
Vergleichsmiete. 

g) Der/Die Eigentümer*in verpflichtet sich, die in Zu-
kunft notwendigen laufenden Instandhaltungsmaß-
nahmen regelmäßig durchzuführen. 

h) Entfällt. 

(2) Für Förderung durch Auszahlung oder Verrechnung eines 
Zuschussbetrages (§ 7 (5)) ist zu vereinbaren: 

a) Werden Maßnahmen nicht, nicht vollständig oder 
mangelhaft durchgeführt, so kann die Stadt Braun-
schweig insoweit Nachholung, Ergänzung oder 
Nachbesserung innerhalb angemessener Frist ver-
langen. Die Stadt Braunschweig kann nach erfolg-
los abgelaufener Frist vom Vertrag zurücktreten   
oder Ersatzvornahme auf Kosten der/des Vertrags-
partner*in durchsetzen. 

b) Entfällt. 
c) Bei schwerwiegenden Vertrags- oder Pflichtverstö-

ßen kann die Stadt Braunschweig unter Rückforde-
rung ausgezahlter Beträge vom Vertrag zurücktre-
ten. 

d) Erfolgt ein Rücktritt oder eine Kündigung aufgrund 
von Umständen, die der/die Eigentümer*in nicht zu 
vertreten hat, so kann diese/r Eigentümer*in verlan-
gen, dass die Stadt Braunschweig in angemesse-
nem Umfang, max. bis zum vereinbarten Zu-
schusshöchstbetrag, die notwendigen Aufwendun-
gen erstattet. 

(3) Bei Bezuschussung über 10.000 € ist auf Verlangen der 
Stadt Braunschweig zusätzlich die Verpflichtung des/der 
Eigentümer*in zu vereinbaren, auf die Nutzung des Ge-
bäudes oder von Teilen des Gebäudes als Spielhalle, 
(Sport-) Wettbüro, Videothek, Sexshop, Bordell und für 
bordellähnliche Nutzungen, zur Wohnungsprostitution und 
ähnlichen Nutzungen zu den vorgenannten zu verzichten. 
Die Absicherung dieser Verpflichtung erfolgt durch die Ein-
tragung einer erstrangigen beschränkt persönlichen 
Dienstbarkeit zugunsten der Stadt Braunschweig im 
Grundbuch. 

(4) Bei Bezuschussung über 30.000 € ist zusätzlich eine 
dingliche Sicherung des Zuschussbetrages nebst 17 % 
Zinsen durch brieflose Grundschuld für die Dauer von 
10 Jahren nach Abschluss der Maßnahmen zu vereinba-
ren. 
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(5) Weitere Bindungen und Bedingungen, die ggf. für die 
zügige und zweckgerechte Durchführung der Maßnahmen 
oder zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher Vorschriften erfor-
derlich erscheinen, können zusätzlich vereinbart werden. 

§ 12 Durchführung der Förderung 

(1) Mit der Durchführung der Maßnahme darf erst nach Unter-
zeichnung der Förderungsvereinbarung und nach Vorlie-
gen der erforderlichen öffentlich-rechtlichen, insbes. bau-
ordnungsrechtlichen Genehmigungen begonnen werden; 
ein vorzeitiger Beginn führt zum Ausschluss von der För-
derung. 

(2) Entfällt. 

(3) Die Maßnahmen sind zügig und zweckgerecht innerhalb 
des vereinbarten Zeitraumes durchzuführen und gegen-
über dem Sanierungsträger abzurechnen. Für den Fall von 
Verzug oder sonstigem Verstoß gegen die Förderungsver-
einbarung, insbesondere bei Abweichung von Inhalt und 
Qualität der vereinbarten Maßnahmen, kann die Stadt 
Braunschweig Fristen setzen sowie Nachholung oder Er-
satzvornahme verlangen. Bei schwerwiegenden Verstö-
ßen können die vereinbarten Zuwendungen widerrufen 
werden; bereits ausgezahlte Beträge können dann zu-
rückgefordert werden.  

(4) Bei Zuwendungen bis 10.000 € erfolgt die Auszahlung zu 
100 % nach Fertigstellung der Maßnahme und Vorlage 
prüffähiger Rechnungen sowie Zahlungsnachweisen über 
die geförderte Maßnahme und nach Feststellung des 
zweckbestimmten Einsatzes der Zuwendungen. 

(5) Bei Zuwendungen über 10.000 € erfolgt die Auszahlung 
auf Verlangen der/des Eigentümer*in in Raten nach Ver-
einbarung bzw. nach Baufortschritt höchstens zu insge-
samt 90 %. Die Höhe einer Rate soll mit Ausnahme der 
Schlussrate 10.000 € nicht unterschreiten. Die Auszahlung 
der Restsumme erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahme 
und Vorlage prüffähiger Rechnungen sowie Zahlungs-
nachweisen und nach Feststellung des zweckbestimmten 
Einsatzes der Zuwendungen. 

(6) Entfällt. 

§ 13 Inkrafttreten, Geltungsdauer 

(1) Die geänderte Förderrichtlinie tritt mit der Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Stadt Braunschweig in Kraft. 

(2) Die Förderungsrichtlinie hat keinen Satzungscharakter. 

 
 
 
Anlage 

Geltungsbereich des Sanierungsgebiets „Soziale Stadt - Westli-
ches Ringgebiet“ Braunschweig nach der 4. Teilaufhebung  

 
 
Braunschweig, den 20. Februar 2025 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Leuer  

Stadtbaurat 
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Herausgegeben vom Rechtsreferat der Stadt Braunschweig. Erscheint nach Bedarf. 
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